
Datenblatt zu Art. 41 Abs. 1 BayEUG 
Auswirkungen auf den Schulaufwand 

 
 
 
Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf,  die auf der Grundlage der ab 1. 8. 2003 

geltenden Neufassung des Art. 41 Abs. 1 BayEUG aktiv am Unterricht der Volksschule 

teilnehmen, jedoch die Lernziele der Volksschule nicht erreichen, sind die nachfolgenden 

Angaben zu machen: 

 

 

 

1. Name des Schülers:    __________________________________ 

 

2. Wohnort des Schülers:    __________________________________ 

 

3. Förderschwerpunkt:    __________________________________ 

 

 

 

4. Volksschule, die der Schüler besucht:  __________________________________ 

 

a. Trägerschaft der Schule:    staatlich     ?     privat     ?  

  

b. bei staatlicher Trägerschaft: 

Schulaufwandsträger:   __________________________________ 

 

c. (zusätzliche) Aufwendungen für die  

Schülerberförderung pro Jahr:  ca.   ___________ € 

 

d. ggfs. Aufwand für Pflegekraft pro 

Jahr:    ca.    ___________ € 

 



5. Förderschule1), die der Schüler bisher besuchte 

bzw. nach bisheriger Rechtslage besuchen müsste:________________________________ 

 

a. Trägerschaft der Förderschule:   staatlich     ?   privat     ?  

 

b. bei staatlicher Trägerschaft: 

Schulaufwandsträger:   __________________________________ 

 

c. Entfernung Wohnort - Förderschule:   ___________ km 

 

d. ggfs. jährliche Kosten des Internatsbesuchs  

oder des Besuchs der (Heilpädagogischen)  

Tagesstätte bei der Förderschule (falls solche  

Kosten während des Besuchs der Förderschule  

angefallen sind bzw. anfallen würden):   ____________ € 

 

e. ggfs. jährliche Kosten für eine Individual- 

pflegekraft (Sozialhilfe) an der Förderschule :  ____________ € 

 

 
1) Die Angaben hierzu können von der jeweiligen Förderschule erfragt werden. 

 

 


